
 

   

 
 
 

 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
Es wird kundgemacht, dass am Dienstag, 16.09.2025,  

um 19:30 Uhr im Veranstaltungssaal der Marktgemeinde St. Martin i. M. 

eine Sitzung des G e m e i n d e r a t e s   stattfindet. 

 
TAGESORDNUNG: 

 
 
 1 .  Gemeindefinanzzuweisung im Jahr 2025 - Beschluss über die Verwendung der Mittel 

 
 2 .  Ganztagesschule St. Martin i. M.: Indexanpassung der Elternbeiträge für den 

Freizeitteil ab 01.01.2026 
 

 3 .  Bezirkshallenbad Rohrbach: Beschluss über die Mitfinanzierung der Mehrkosten bzw. 
der Minderförderung 
 

 4 .  Sanierung der Mittelschule Rohrbach-Berg: Abschluss einer Vereinbarung gemäß §§ 50 
und 51 OÖ Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 mit der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
 

 5 .  Wirtschaftspark Oberes Mühlviertel: Beschlussfassung der Interessensbekundung für 
die Weiterführung der Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald 2025-2027 
 

 6 .  Energieraumplanung 2040: Beschlussfassung des Energiekonzeptes Donau-
Böhmerwald 2040 
 

 7 .  Errichtung eines Krabbelgruppenhauses im derzeitigen Kindergarten Bergstraße: 
Vergabe der Architekturleistungen 
 

 8 .  Verkauf der Parzelle 806/12, KG Windischberg: Abschluss einer Vereinbarung für das 
Vor- und Wiederkaufsrecht 
 

 9 .  Ankauf eines Teilstückes der Parzelle Nr. 514/1, KG St. Martin: Abschluss des 
Kaufvertrages 
 

 10 .  Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.29 und des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3.37: Erweiterung des bestehenden Wohngebietes 
Dunzendorf 
 

  



 

   

 
 
 
 
 
 
 11 .  Keine Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für 

Lebensmittel- und Futterproduktion im Gemeindegebiet von St. Martin i. M. - Antrag 
von GV Gerhard Mahringer von der MFG-Fraktion gemäß § 46 Abs.2 OÖ 
Gemeindeordnung 1990 
 

 12 .  Vergabe von Arbeiten und Lieferungen 
 

 13 .  Bericht des Bürgermeisters und der Ausschüsse 
 

 14 .  Allfälliges 
 

 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
Hinweis: 
Die Einsichtnahme in die genehmigten und unterfertigten Verhandlungsschriften öffentlicher 
Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung von Abschriften während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt ist jedermann erlaubt. Die Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz 
zulässig. 
 
 
 
Angeschlagen am: 03.09.2025 
Abgenommen am: 17.09.2025 
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